
 
 
 
 
 
 
 

VEREINBARUNG 
 zwischen der Marktgemeinde Seewalchen am Attersee und dem Brautpaar 

 
 
Wir, das Brautpaar, 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Name) 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Anschrift) 

 
und die Marktgemeinde Seewalchen am Attersee, Rathausplatz 1, 4863 Seewalchen am 
Attersee, treffen folgende Vereinbarung:  
 
Sektumtrunk im Rathaus:  
Das Brautpaar verpflichtet sich, den Sektumtrunk im Rathaus nur zum Anstoßen auf das 
Brautpaar zu nutzen und das Rathaus mit den Gästen nach einer halben Stunde zu 
verlassen.  
 
Entsorgung von Flitter, Blüten, Konfetti usw.: 

a) Sollte es innerhalb oder außerhalb des Rathauses zu einer Verwendung von Flitter, 
Blüten, Konfetti oder ähnlichen kommen, sind diese Materialien durch das 
Brautpaar oder die Verursacher im Anschluss an die Trauung zu entfernen.  

 
Reinigungskosten:  

b) Falls die Verunreinigung nicht entfernt wird, behält sich die Marktgemeinde 
Seewalchen am Attersee das Recht vor, die entstehenden Reinigungskosten dem 
Brautpaar in Rechnung zu stellen.  

 
 
 
 
Unterschrift des Brautpaars:                                                     Unterschrift der                       
                                                                                                                      Marktgemeinde            
                                                                                                                      Seewalchen am Attersee: 
 
 
 
 
…………………………………………………                                           ……………………………………………         
 
 
 
Datum: ……………………… 

Aktenzeichen: 022-0/-Ze  
Sachbearbeiter: Zelzer Isolde 

T. +43 7662 · 44 91-204 
                                                      isolde.zelzer@seewalchen.eu 


